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Die vom Ständerat angenommene Fassung von Art. 22bis BV lautet
folgendermassen :

Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Bevölkerung gegen
die Auswirkungen von kriegerischen Ereignissen (Zivilschutz) ist
Bundessache.

Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören.
Ihnen ist der Vollzug unter der Oberaufsicht des Bundes zu über-
tragen.

Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die Kosten obli-
gatorischer Massnahmen; es kann auch Beiträge an die Kosten frei-
williger Massnahmen vorsehen.

Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht durch Bundesgesetz
einzuführen. Die Schutzdienstpflicht weiblicher Personen hat sich
auf die Hauswehren zu beschränken.

Das Gesetz ordnet die Versicherung und den Verdienstersatz der
Schutzdienstleistenden.

Die Organisationen des Zivilschutzes können auch zur Nothilfe bei
Katastrophen beigezogen werden.

„Die Staatsbürgerin"
ist z/ a s Blatt der Frauenbewegung, das Sie über alles orientiert, was
auf diesem Gebiet geschieht.

Sie kämpft für das politische Stimmrecht der Frauen.

Sie orientiert Sie über alle Fortschritte, welche die Frauen in
der Politik erreichen.

Sie orientiert Sie über die Vorstösse für die Frauenrechte in
Behörden und Parlamenten.

Wenn Sie ein Freund der Frauenrechte sind, so freuen Sie sich

an der „Staatsbürgerin", die in allen ihren Spalten dem Grund-
satz huldigt:

Auch den Frauen volle Menschenrechte!

ffVr /«a!e« Sie /reM«^/ic& ei«, „Die 5/OÄ/sMrgeri»" zw aèo««iere?z oder
«ewe AZ>07z«ewie« zw werèe«. Anmeldung siehe unten *.

Peda/Üion ; Frau L. Liendart, Pedöergsirasse 3d, Zuriet) 37, Fe/e/on 422SS4

/userais au: h Moos, ßud)drudierei, Zuriet)-A/öugg, rldcersie/usir. /5P, Fe/. 5d 70 37

* Anmeldungen von A&onnen/en und Adressäuderuugeu, auet) An§aöe vou Adressen

Air Proöenummern erôe/en an:
Frau Pia Kau/mann, ödedners/rasse 2d, Zuriet) d, Fe/e/on 2d 2d 74

PosicdecicAronio des Frauen.s'ii/nuzrerdisi'ereius Zuriet) iVo. VF// 74/5/
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